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Vorwort 5. Auflage

Die 5. Auflage bringt das Buch auf den Stand März 2017. Es handelt sich nicht nur um
das im Verhältnis zu 8/2013 erforderlich gewordene Update, etwa im Zusammenhang mit
der Schutzpflichtrechtsprechung des BVerfG (Rn. 612 ff.) und zur verfassungsgericht-
lichen Kontrolle von EU-Recht (Rn. 107.). Eine ganze Reihe von Abschnitten sind
ausführlicher behandelt worden, so die Problemfelder des allgemeinen Subsidiaritäts-
grundsatzes (Rn. 67a – 72), das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Rn. 391 ff.) und die
Thematik der sekundären Anhörungsrüge (Rn. 343). Zu erwähnen ist auch die Diskussi-
on um die Schumann´sche Formel (Rn. 601a ff.) und den neu aufgenommenen Abschnitt
zur Ausschließung von Bundesverfassungsrichtern. Die Grundstruktur dieses Rechts der
Verfassungsbeschwerde ist jedoch unverändert geblieben. Das gilt vor allem für die ver-
gleichsweise ausführliche Befassung mit dem verfassungsprozessualen Schrifttum, dem
auch in der 5. Auflage wieder viel Raum gewidmet worden ist. Dabei habe ich die
Darstellung des Rechts der Verfassungsbeschwerde aus den ersten Jahrzehnten unver-
ändert gelassen. Es ist mir wichtig gewesen, auf diese Art und Weise einen Beitrag zur
weiteren wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Recht der Verfassungsbeschwerde zu
leisten. Meine Darstellung der aktuellen Kammerrechtsprechung des BVerfG hat aber
darunter nicht leiden sollen.

Stuttgart, in Juni 2017 Rüdiger Zuck
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